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Sachverhalt und Antrage 

Auf die europàische Patentanmeldung 82 730 129.2, die am 
13. Oktober 1982 mit deutscher Priorität vom 
16. Oktober 1981 eingereicht worden war, wurde am 
5. März 1986 das europaische Patent 77 752 erteilt. 

Gegen die Patenterteilung legte die jetzige Beschwerde-
gegnerin am 5. Dezeinber 1986 wegen fehiender Neuheit und 
erfinderischer Tätigkeit Einspruch em. 

mm Verlaufe des Verfahrens vor der Einspruchsabteilung hat 
die Patentinhaberin (jetzige Beschwerdeführerin) mehrfach 
Fristgesuche gesteilt, zu den Argumenten des Einspruchs-
schriftsatzes jedoch nicht sachlich Steilung genominen, 
sondern lediglich mit einem am 21. September 1988 em-
gegangenen Forinalschriftsatz die Zurückweisung des 
Einspruches sowie Anberaumung eines Termins für eine 
mündliche Verhandlung beantragt. 

Die Einsprechende (Beschwerdegegnerin) bekundete wiederholt 
(Schriftsätze voni 7. März, 16. Mai, 27. Juni und 
30. September 1988) ihr Interesse an einer raschen Be-
schlui3fas sung. 

Mit Entscheidung voin 11. Oktober 1988 widerrief die Em-
spruchsabteilung das Streitpatent, ohne daB vorher eine 
ntündliche Verhandlung anberaunit oder der Antrag hierauf 
seitens der Patentinhaberin (Beschwerdeführerin) zurück-
gezogen worden ware. 

Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin mit 
ordnungsgemâB schriftlich bestätiger Telekopie vom 
5. Dezember 1988 Beschwerde erhoben, darin Aufhebung der 
angefochtenen Entscheidung, Aufrechterhaltung des Streit-

patents in vollem Umfang sowie mündliche Verhandlung bean- 
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2 	 T 598/88 

tragt, gleichzeitig die vorgeschriebene GebUhr entrichtet 
und am 11. Februar 1989 eine Begründung eingereicht, worm 
sie sich mit den Gründen der angefochtenen Entscheidung 
auseinandersetzt, ohne allerdings das Unterbleiben einer 
mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung zu rü-
gen. Die Kammer hat diesen Sachverhalt jedoch bei der er-
sten Aktendurchsicht bemerkt und den Beteiligten durch die 
Geschäftsstelle telefonisch mitteilen lassen, daB die Sache 
möglicherweise wegen der unterbliebenen mündlichen Verhand- 
lung an die Vorinstanz zurückverwiesen werden inüsse. 

VI. 	Die Beschwerdeführerin hat sich hierzu nicht geäui3ert. 
Andererseits hat sich die Beschwerdegegnerin in einer von 
zwei am 6. Juli 1989 eingegangenen Eingaben (un folgenden 
kurz: Eingabe vom 6. Juli 1989) gegen eine Zurückverweisung 
ausgesprochen und beantragt, das Verfahren vor der 
zustàndigen Beschwerdekammer fortzusetzen; dies im 
wesentlichen mit den folgenden Arguinenten: 

(i) 	Vermutlich sei die angefochtene Entscheidung 
amtsintern bereits abgefaBt gewesen, bevor Antrag 
auf mündliche Verhandlung gestelit wurde, in 
weichem Fall eine Zurückverweisung ohnedies nicht 
in Frage koinme. 

Angesichts der Verpflichtung aller Verfahrens-

beteiligten zu zügiger Verfahrensführung sei der 
Antrag auf mündliche Verhandlurig verspàtet vorge-
bracht worden und brauche daher nicht berück-
sichtigt zu werden (Art. 114 (2) EPU). 

Andererseits habe die Beschwerdegegnerin ein hohes 
Interesse an einer zügigen Verfahrensführung. Eine 

Abwãgung der Interessen der Beteiligten spreche 
ebenso gegen eine Rückverweisung wie der Grundsatz 
der Verfahrensókononije. 
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(iv) 	Zur StütZung ihres Vorbringens.verweist die Be- 
schwerdegegnerin auch auf zwei Beschwerde-
entscheidungen, näinlich T 258/84 (AB1. EPA 1987, 
119) und T 231/85 (AB1. EPA 1989, 74). 

Entscheidungsgründe 

Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie 
Regel 64 EPU; sie ist daher zulässig. 

Artikel 116 (1) Satz 1 EPU lautet (auszugsweise): 

"Eine mündliche Verhandlung findet ... auf Antrag eines 

Beteiligten ... statt." 

Hierbei handelt es sich - abgesehen von der hier nicht 
zutreffenden Ausnahmebestimmung des Artikels 116 (1), 
Satz 2 - uin eine zwingende Vorschrift des EPU, dergegenuber 
Erwägungen hinsichtlich zügiger Verfahrensführung, Billig-
keit oder Verfahrensökonomie nicht durchgreifen kônnen. Zu 
fragen ist allein, ob vor dem Datum der angefochtenen 
Entscheidung seitens der jetzigen Beschwerdeführerin em 
cültiger Antrag auf mündliche Verhandlung vorlag. War diese 
Voraussetzung erfüllt, so durfte die angefochtene 
Entscheidung nicht ergehen und ist sie daher unter 

Rückverweisung der Sache an die Vorinstanz aufzuheben. 

Das Datum einer Entscheidung ist das Datum ihrer Verkündung 
(in der Regel am Ende einer inündlichen Verhandlung) oder, 
falls eine soiche nicht stattgefunden hat, das Datum, an 
dent die zuzustellende schriftliche Entscheidung zur 

Postabfertigungsstelle des Amts gegeben und damit dent 
Wirkungsbereich des entscheidenden Organs entzogen wird, 

mit der Folge, daB danach beim Anit eingehende Vorbringen, 
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wie z. B. neue Anträge, nicht mehr berücksichtigt werden 
können. Nach herrschender Praxis des EPA ist das letzt- 
genannte Datum identisch mit demjenigen, das auf das 
Deckblatt der schriftlichen Entscheidung aufgestempelt 
wird. Irn vorliegenden Fall ist dies der 11. Oktober 1988. 

Der am 21. September 1988 eingegangerie Antrag der jetzigen 
Beschwerdeführerin auf mündliche Verhandlung war eindeutig 
und vorbehaltlos gestelit; er wurde nie zurückgezogen. Er 
lag somit zurn Zeitpunkt des Datums der angefochtenen 
Entscheidung dem EPA in gültiger Form vor, so daB ihxn hàtte 
entsprochen werden inüssen, ehe das Patent widerrufen werden 
durfte. 

In Gegensatz zu den in der deutschen Fassung von 
Artikel 114 (2) EPU aufgeführten Tatsachen und 
Beweismittein (franzósisch: "des faits ... ou des preuves"; 
englisch: "facts or evidence"), wozu die Rechtsprechung der 
Beschwerdekarnmer auch sonstiges materielles Vorbringen der 
Beteiligten, wie z. B. neue Anspruche oder Argumente, 
zàhlt, handelt es sich bei einein Antrag auf mündliche 
Verhandlung urn ein rein prozedurales, durch Artikel 116 (1) 
verbürgtes Vorbringen, das vor dem Datum einer das 
Verfahren vor dem betreffenden Organ abschlieBenden 
Entscheidung jederzeit erhoben werden kann und nicht dem 
Verspàtungseinwand des Artikel 114 (2) EPU unterliegt. 
Selbst unterstelit, eine miBbrãuchliche Verzôgerung des 
Verfahrens liege vor, kãnnte deswegen dem Antragsteller 
das Recht auf mündliche Verhandlung nicht abgesprochen 
werden. In übrigen kann darin kein MiBbrauch erblickt 
werden, daB ein Patentinhaber sein Schutzrecht gegen den 
Arigriff eines Einsprechenden nicht im schriftlichen 
Verfahren, sondern lediglich irn Rahmen einer von ihm 
beantragten mündlichen Verhandlung verteidigen will. Damit, 

daB er im vorliegenden Falle mit seinem diesbezUglichen 
Antrag beinahe 21 Monate nach Mitteilung des Einspruchs 
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zuwartete, riskierte er, daB die EinspruchsabteilUflg seinem 
Antrag mit einer Widerrufsentscheidung zuvorkäme; em 
MiBbrauch oder gar elne Verwirkung seines Anrechts auf 
mündliche Verhandlung ergibt sich hieraus aber nicht. 

6.  Auch der Hinweis auf die beiden unter VI (iv) angezogenen 
Entscheidungen führt zu keinem für die Beschwerdegegnerin 

günstigeren Ergebnis: 

6.1. Der Fall T 258/84 betrif ft einen vôllig anderen Sach-
verhalt: Es ging dort darum, ob der zu behandelnde Fall zur 
Prüfung verspätet eingereichter, aber hochrelevanter und 
daher zu berucksichtigender neuer Entgegenhaltungen an die 
Vorinstanz zurückverwiesen und so eine Beurteilung durch 
zwei Instanzen ermöglicht werden oder ob die Beschwerde-
kammer abschlieBend entscheiden sollte. In der dortigen 
Situation machte die Xammer von dem ihr durch Artikel 111 
(1) eingerãuinten Ermessensspielrauin Gebrauch und entschied 
sich für die letztgenannte Möglichkeit, weil seitens des 
Patentinhabers weder eine sachliche Stellungnahxne, noch em 
ausdrücklicher Antrag auf Rückverweisung vorlag. La vorlie-
genden Fall geht es jedoch nicht tim eine Ermessensausübung, 
sondern darum, daB die Entscheidung der Vorinstanz unter 
Verletzung einer zwingenden Rechtsvorschrift zustande-
gekoinmen und daher von der Kammer ohne Eingehen auf den 

materiellen Sachverhalt aufzuheben ist. 

6.2, Beim Fall T 231/85 handelte es sich wie beim vorliegenden 

urn die Nichtberücksichtigung eines Antrages des Beschwerde-
führers, dort eines Antrages auf Erteilung mit hilfsweise 
eingereichten Ansprüchen, hier eines soichen auf inündliche 
Verhandlung. Hier wie dort wurde eine entscheidungs-

erhebliche Eingabe übergangen, wobei die Entscheidungs-

erheblichkeit in vorliegenden Falle, der Natur des 

übergangenen Antrags entsprechend, darin bestand, daB 
auf Grund der Eingabe eine Entscheidung ohne mündliche 
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Verhandlung nicht inehr rechtlich möglich war. DaB dort 
zwischen dem Eingang des übergangenen Antrages und der 
Entscheidung etwa sechs, vorliegend aber nur etwa drei 
Wochen lagen, 1st für die Rechtswidrigkeit der Entscheidung 
und daher für die Frage der Aufhebung und Rückverweisung 
unerheblich und könnte nur mi Zusammenhang mit der Frage 
der Rückzahlung der Beschwerdegebühr eine Rolle spielen, 
worauf noch einzugehen sein wird. 

Auch das Interesse der Beschwerdegegnerin (sowie der 
öffentlichkeit als ganzer) an einer zügigen Verfahrens-
führung kann angesichts der erfolgten Verletzung einer 
zwingenden Rechtsvorschrift nicht ausschlaggebend sein. Ihm 
konnte die Kanuner nur insoweit Rechnung tragen, als sie 
unverzüglich nach Aufdeckung des Sachverhalts die Beteilig-
ten telefonisch inforutiert und sodann innerhalb kurzer Zeit 
die vorliegende Entscheidung erlassen hat. Zwar haben beide 
Beteiligte mündliche Verhandlung vor der Kantmer beantragt. 
In diesem Falle konnte von einer soichen jedoch abgesehen 
werden. Denn der diesbezügliche Antrag der Beschwerde-
führerin ist sinngemàB so auszulegen, daB er nur für den 
Fall gelten soilte, daB die Kaminer die angefochtene 
Entscheidung nicht - wie geschehen - aufheben woilte; der 

Antrag der Beschwerdegegnerin wiederuin bezieht sich in der 
zuletztvor].iegenden Fassung (Eingabe yam 6. Juli 1989, 
Seite 8) ausdrucklich auf eine inündliche Verhandlung "zuni 

Erhalt einer abschlie8enden Entscheidung" und nicht zur 
Entscheidung darüber, ob zurückverwiesen oder direkt zur 
Sache entschieden werden solle. Nach alleni 1st soinit die 
angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Sache zur 
baldigstinöglichen inündlichen Verhandlung an die Vorinstanz 
zurückzuverwejsen. 

Zu untersuchen bleibt noch die Frage einer - zwar nicht 

beantragten - Rückzahlung der Beschwerdegebühr. Eine soiche 
sieht Regel 67 EPU für den Fall vor, daB einer Beschwerde 
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stattgegebefl wird und die Rückzahlung wegen eines wesent-
lichen Verfahrensmangels der Billigkeit entspricht. 

Angesichts der zu erfolgenden Aufhebung der angefochtenen 
Entscheidung ist die erste dieser Voraussetzungen erfüllt. 
Auch kann es keinem Zweifel unterliegen, daB die 
NichtberücksichtigUflg eines Antrags auf rnündliche 
Verhandlung einen wesentlichen Verfahrensrnange]. darsteilt. 
Was die Billigkeit anbelangt, so hat die Kammer folgende 

Uberlegungen angesteilt: 

Die Beschwerdeführerifl hat mit ihrem Antrag sehr lange - 

etwa 21 Monate - zugewartet. Ware dieser daher erst so 
kurz vor dem wirksamen Datum der Entscheidung eingegangen, 
daB man vernünftigerweise nicht damnit rechnen kônnte, er 

habe der Einspruchsabteilung an diesem Datum bereits 
vorgelegen oder doch vorliegen sollen, so änderte dies zwar 
nichts an der objektiven Rechtswidrigkeit der Entscheidung, 

es erschiene dánn aber unbillig, auch noch die Beschwerde-
gebuhr zurückzuzahlen. Nun ist jedoch der Antrag imnierhin 
zwanzig Tage vor dem EntscheidungsdatUmn beim EPA einge-
gangen. Er muB also entweder tatsàchlich rechtzeitig zur 
Kenntnis der Einspruchsabteilung gelangt sein, urn noch 
Berücksichtigung zu finden, oder das EPA müBte sich 
jedenfalls die Tatsache, daB dies etwa nicht der Fall 
gewesen sein solite, als Verschulden zurechnen lassen, denn 

es mul3 - wie schon in der Entscheidung T 231/85, a. a. 0., 

Punkt 10, festgestellt - "so organisiert sein, daB Eingãnge 
zügig der entscheidenden Stelle vorgelegt werden". Nicht 
nur mit einer inneramntlichen Laufzeit von sechs Wochen, wie 

im Falle T 231/85, sondern auch mit einer soichen von 

zwanzig Tagen muB kein Beteiligter rechnen; vielmehr muB er 
sich in einer zur baldigen Entscheidung anstehenden Sache 

darauf verlassen kãnnen, daB entscheidungserhebliche 
Vorbringen der entscheidenden Instanz innerhaib weniger 
Tage nach Eingang zugeleitet sind. Angesichts dieser 
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Umstànde erscheint eine Rückzahlung der Beschwerdegebuhr 

trotz der spãten Antragsstellung billig. 

Entscheidungsformel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Sache wird zur Fortsetzung des Einspruchsverfahrens an 

die Vorinstanz zurUckverwiesen. 

Die Rückzahlung der Beschwerdegebuhr wird angeordnet. 

Der Geschäftsstellenbeamte: Der Vorsitzende: 
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